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://: Zustimmung zur zweiten Lesung 

 

Der Grosse Rat des Kantons Basel-Stadt, nach Einsichtnahme in den Bericht des 
Ratsbüros Nr. 17.5307.01 vom 11. September 2017, beschliesst: 

 

I. 

Das Gesetz über die Geschäftsordnung des Grossen Rates (GO) vom 29. Juni 2006 1) 
(Stand 26. Februar 2017) wird wie folgt geändert: 

 

§  14 Abs. 1bis (neu) 

1bis Die Vertretung in staatsvertraglichen Gremien richtet sich nach 
Kommissionsmitgliedschaft. Wer aus einer Kommission ausscheidet, verliert automatisch 
den Sitz im jeweiligen staatsvertraglichen Gremium. 

 

§  31 Abs. 1 (geändert) 

1 Wahlen, die nicht dem Ratsbüro übertragen sind, erfolgen geheim. Vor der Wahl werden 
die Namen der kandidierenden Personen bekannt gegeben; eine inhaltliche Diskussion 
über kandidierende oder vorgeschlagene Personen findet nicht statt. 

 

§  43 Abs. 4 (geändert), Abs. 4bis (neu), Abs. 5 (geändert) 

4 Der Grosse Rat kann jederzeit bei der Beratung eines Zwischenberichtes des 
Regierungsrates entscheiden, ob die Motion stehen zu lassen oder ob sie abzuschreiben 
sei. 

                                            
1) SG 152.100 

http://www.gesetzessammlung.bs.ch/data/152.100/de
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4bis Beschliesst der Grosse Rat, die Motion stehen zu lassen, so entscheidet er, wer sie zu 
behandeln hat und gegebenenfalls in welcher Frist. Er kann die Motion zur weiteren 
Bearbeitung dem Regierungsrat oder, wenn keine Motion gemäss § 42 Abs. 1bis vorliegt, 
an das Ratsbüro oder eine Grossratskommission überweisen. 

5 Die Motion ist erfüllt, wenn der Regierungsrat dem Grossen Rat die darin verlangte 
Vorlage unterbreitet oder die Massnahme ergriffen hat. Mit dem Entscheid über Eintreten 
auf die Vorlage ist die Motion abgeschrieben. Bei bereits ergriffenen Massnahmen 
entscheidet der Grosse Rat über die Abschreibung der Motion anhand des Berichts des 
Regierungsrates. 

 

§  62 Abs. 1 (geändert) 

1 Bei Verletzung der Vertraulichkeit oder der Geheimhaltung sorgt das Ratsbüro für die 
Abklärung des Sachverhaltes. Es kann diese Aufgabe selber übernehmen oder eine 
geeignete bestehende Grossratskommission, insbesondere die Disziplinarkommission für 
die Gerichte und die Staatsanwaltschaft damit betrauen, oder aber die Untersuchung den 
Strafverfolgungsbehörden überlassen. Es erteilt die nötigen Aussageermächtigungen. Die 
Präsidentin oder der Präsident des Grossen Rates hat dem fehlbaren Ratsmitglied einen 
Verweis zu erteilen und den Grossen Rat zu orientieren. Sie oder er kann zudem Anträge 
stellen. 

 

§  64 Abs. 1bis (neu) 

1bis Bei staatsvertraglichen Gremien bezeichnet das Ratsbüro die Stellvertretung auf 
Antrag der betreffenden Kommission. 

§  69 Abs. 3 (geändert) 

3 Sie prüft die Jahresberichte des Regierungsrates sowie die Berichte des Gerichtsrates 
und der Gerichte und erstattet dem Grossen Rat darüber ihren Bericht. Sie bringt dem 
Grossen Rat die Berichte der oder des Beauftragten für das Beschwerdewesen 
(Ombudsfrau / Ombudsmann) sowie der oder des Datenschutzbeauftragten separat zur 
Kenntnis. 

 

§  77 Abs. 1 (geändert) 

1 Besondere Kommissionen sind die Parlamentarische Untersuchungskommission, die 
Spezialkommissionen und die staatsvertraglichen Gremien. 

 

Titel nach § 84. (neu) 

4.III.c) Vertretung in staatsvertraglichen Gremien 

 

§  84a. (neu) 

Bestellung und Zusammensetzung 

1 Die Zahl baselstädtischer Ratsmitglieder in staatsvertraglichen Gremien richtet sich nach 
Staatsvertrag. Das Ratsbüro bestimmt die Zusammensetzung der jeweiligen Vertretung 
nach Kommissionen. 
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II. Änderung anderer Erlasse 

Keine Änderung anderer Erlasse. 

 

III. Aufhebung anderer Erlasse 

Keine Aufhebung anderer Erlasse. 

 

IV. Schlussbestimmung 

Diese Änderung ist zu publizieren; sie unterliegt dem Referendum und tritt am fünften Tag 
nach der Publikation des unbenutzten Ablaufs der Referendumsfrist oder im Falle einer 
Volksabstimmung am fünften Tag nach Publikation der Annahme durch die 
Stimmberechtigten in Kraft.  

 


